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E
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II

E I

II
FH = 10,00m

W 24

mind. 650qm 
je EH oder DHH

GRZ=
0,3

FH = 10,00m

W 26

mind. 1000qm  

GR=
200qm

mind. 600qm je EH
mind. 375qm je DHH  

II
FH =12,00m

W 23a

mind. 200qm  

H II
FH = 12,00m

W 25a

mind. 250qm  

GR=
640qm

FH = 10,00m

W 25b

mind. 600qm 
je EH oder DHH

GRZ=
0,3

E

W 19b

mind. 800qm
je EH  

GRZ=
0,25

FH =  10,00 m

W 17

mind. 500qm 
je EH oder DHH

GRZ=
0,3

FH =  10,00 m

W 16

mind. 500qm 
je EH oder DHH

GRZ=
0,3

FH =  10,00 m

W 15

mind. 500qm 
je EH oder DHH

GRZ=
0,3

FH = 10,00 m

W 14

mind. 500qm 
je EH oder DHH

GRZ=
0,3

FH = 10,00 m

W 13

mind. 500qm 
je EH oder DHH

GRZ=
0,3

FH = 10,00 m

W 12

mind. 600qm 
je EH oder DHH

GRZ=
0,3

FH=10,00 m

W 11

mind. 500qm 
je EH oder DHH

GRZ=
0,3

FH = 10,00 m

FH = 10,00 m

W 7a2

W 7a1

mind. 600qm 
je EH  

mind. 250qm 
je DHH  GRZ=

0,3

GRZ=
0,3

FH = 10,00 m

W 8

mind. 600qm 
je EH oder DHH  

GRZ=
0,3

FH = 10,00 m

W 9b GRZ=
0,3

FH = 10,00 m

W 10

mind. 500qm 
je EH oder DHH

GRZ=
0,3                 

E

FH = 10,00 m

W 6

mind. 1000qm  

GRZ=
0,25

E

FH =10,00m

W 5

mind. 1000qm  

GRZ=
0,25

FH =10,00m

W 3

mind. 500qm 
je EH oder DHH

GRZ=
0,3

FH =11,00m

W 4b

mind. 400qm 
je EH oder DHH

II

FH =12,00m

W 20b GR=
450qm

W 21

MI 22

II

II

FH = 10,00m

W 1 GRZ=
0,3

FH =  10,00 m

W 18

mind. 500qm 
je EH oder DHH

GRZ=
0,3

III
FH = 12,00 m

W 19a GR=
450qm

mind. 600qm 
je EH oder DHH  

FH=10,00 m

W 7b GRZ=
0,3

FH=10,00 m

W 7f

mind. 500qm 
je EH oder DHH

FH=10,00 m

W 7g

mind. 500qm 
je EH oder DHH

II

FH=14,00 m

W 7c GRZ=
0,35

II

FH=12,00 m

W 7d GR=
450qm

II

FH=15,00 m

W 7e GRZ=
0,35

III

II

II

II

FH = 10,00m

W 25c

mind. 600qm 
je EH oder DHH

GRZ=
0,3

FH  = 11,00m

W 2

mind. 500qm 
je EH oder DHH 

GRZ=
0,3

FH =11,00m

W 4a

mind. 500qm 
je EH oder DHH

GRZ=
0,3

II

FH =11,00m

W 4c

mind. 600qm 
je EH oder DHH

II

mind. 500qm je 
EH  

mind. 1200qm  

mind. 1200qm  

mind. 1200qm  

mind. 1500qm  

mind.  1400 qm  

FH = 10,00 m

W 9a GRZ=
0,3

GRZ=
0,3

GRZ=
0,3

II
FH = 11,00m

W 23b GRZ=
0,3

E/D

FH = 10,00m

W 1a GRZ=
0,25

mind. 800qm  

E

mind. 500qm 
je EH oder DHH

mind. 400qm 
je EH, DHH oder RH

E/D

E/D
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0,3
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E/D

E/D
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GRZ=
0,3

E/D
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E/D

II
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IIE/D

II

II

IIE/D

GR=
1780qm

   

W 7g

W 7f

W 7b

W 7c

W 7e

W 7d
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W 7a1

W 8
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W 9a

W 10

W 6

W 5

W 1

W 2

W 3

W 3

W 1a

W 4a

W 4b

W 4c

W 20a

W 20b

W 21

W 23a

W 19a

W 19b

W 25a

W 25b

W 25c

W 24

W 26

W 23b

W 18

W 18

W 17

W 16

W 15

W 15

W 14

W 14

W 13

W 12

W 11

W 4c

W 4d

FH =11,00m

W 4d
II

GRZ=
0,3

E/D

mind. 400qm 
je EH oder DHH 

II
FH =11,00m

W 20a

W 20c

FH = 12,00 m FH = 11,00 m

W 20c GRZ=
0,3

E/D II

mind. 400qm 
je EH oder DHH  

mind. 600qm 
je EH oder DHH 

E/D

GRZ=
0,3

E

Priv.

Driving
Range

FH = 
6,50 m

ASH -2 GR=
625qm

I

FH = 
6,50 m

ASH -3 GR=
350qm

I

FH = 
3,50 m

WSH -1 GR=
25qm

I

FH = 
4,50 m

PIH -2 GR=
35qm

I

FH = 
3,50 m

WSH -2 GR=
25qm

I

FH = 
3,50 m

WSH -3 GR=
25qm

I

FH = 
3,50 m

WSH -4 GR=
25qm

I

FH = 
3,50 m

WSH -5 GR=
25qm

I

FH = 
3,50 m

WSH -6 GR=
25qm

I

FH = 
3,50 m

WSH -7 GR=
25qm

I

FH = 
3,50 m

WSH -8 GR=
25qm

I

FH = 
4,50 m

PIH -1 GR=
35qm

I

Priv.

Golfplatz
(18-Loch-Anlage

)

FH = 
6,50 m

ASH -1 GR=
450qm

I

FH = 
4,50 m

STH -1 GR=
40qm

I

FH = 
4,50 m

PU GR=
36qm

I

SO 1

GR = 4400qm

Clubhaus-Hotel-
Wohnen

SO 2

GR = 6700qm
Sportbauten

FH =
13,50m II

SO 2
Tennis

SO 2
Saunagarten

FH=18,00 m
IIIFH=18,50 m

IV

FH=15,00 m
III

FH=11,00 m
II

SO 2
Croquet

SO 3

GR = 1100qm

Betriebshof

FH =
7,00m I

 13
St

2
St

4 St

7
St

TGa

GSt 1

GSt 2

55 St

160 St

GSt 3
135 St

8

9

Pu

Pu

BG

Pi
A 11

8

Ft 2

Nt 3

10

12

17

18

13
Ft 1A 2

A 1

A 12

A 13

A 14

16

11

A 4

A 20

A 21

A 19

Nt 4

A 22

12

1

5

15

6

14

A 3

A 5

A 6

A 15

7
A 23

6

14

2

3

A 18

A 7

A 8

A 9

A 16

4

4

A 17

2

A 10

Die in der Planzeichnung dargestellten Bestimmungen
sind in der Zeichenerklärung nicht aufgeführt.

Der Golfplatz ist bereits realisiert. 

5
St

24 St

F -  zugunsten ausschließlich 
Notfahrzeuge
G-L -  zugunsten der Anlieger            

und Ver- und Entsorgungsträger

Lärmschutzwall
Höhe = 2,00m

Örtliche Nah-
versorgung

II

II

III

IIFH=
12,00m GR=1200qm

FH=
15,00m

FH=12,00m

II  -III
FH=12,00m

FH=12,00m

FH=12,00m

GR=
320qm

II - III

II  -III

GR=
800qm
FH=12,00m

II

GR=
400qm

GR=
480qm

II - III

Kindergarten
und Läden

9

5

4

G-F-L7 St
2 St

5

G-F-L

G-F-L

G-F-L

G-F-L

G-F-L

8
St

GR = 480 qm 

GR =400 qm 

GR = 320 qm 

75 St

5
St

G

10
St

10
St

II - III
FH=12,00m

G-F-L

G
-F

-L

6 St

G-F-L

G-F-L

G-L
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SO 1 dient der Unterbringung von sport- und freizeitbezogenen 
Einrichtungen,der Fremdenverkehrsbeherbergung und Sonderwohnformen 
Zulässig sind:
- Clubhaus-Hotel mit maximal 95 Zimmern und Seminar- / Konferenzräumen
- Golf-Clubräume- und einrichtungen
- Schank - und Speisewirtschaften
- Läden und Dienstleistungseinrichtungen, die zur Deckung des sport- und 
  freizeitbezogenen Bedarfs dienen     
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-
  inhaber und Betriebsleiter, die dem Golf- und Hotelbetrieb zugeordnet sind
- Sonstige Wohnungen für besondere Wohnformen (z.B. Ferienwohnungen,
  Gästewohnungen, betreutes Wohnen, Servicewohnen) mit maximal 
  32 Wohneinheiten
- Gemeinschaftsstellplatzflächen

Gemarkung: Bad Bramstedt

Fluren: 28, 29

Planungsgrundlage: Katasterplan
Öffentlich Bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Wilfried Patzelt
Quickborner Straße 137, 22844 Norderstedt
Datum: 07.03.2002

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN UND 
BESTIMMUNGEN/ TEIL B

PLANZEICHNUNG / TEIL A 1. Maß der baulichen Nutzung

3. Umgrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen

Baugrenzen § 9 (1) 2 BauGB, § 23 BauNVO

3. Verkehrsflächen 

4. Grünflächen

Private Grünflächen

Parkanlage

Spielfläche

Straßenbegrenzungslinie

Baulinien

2. Bauweise

P Parkplätze

z.B. 2 St

Öffentliche Grünflächen

geplante Bushaltestelle

Wohnbauflächen mit Nummerierungz.B.  W 24

Mischbauflächen mit Nummerierungz.B. MI 22

W Wertstoffsammelcontainer

Fußweg

GSt Gemeinschaftsstellplätze

Öffentliche Verkehrsfläche

Stellplätze mit Angabe der Anzahl

Priv.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

offene Wasserfläche (Graben)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen  
hier: zugunsten Anlieger und der Ver- und Entsorgungsträger

Mit Gehrechten zu belastende Flächen 
hier: zugunsten der Allgemeinheit

Mit Fahrrecht zu belastende Fläche 
hier: zugunsten der Notfahrzeuge

G-F-L

G

F

Vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksbezeichnung

Vorhandene Gebäude

61/3z.B.

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Geplante Wegebeziehungen

von jeglicher Bebauung freizuhalten
hier: KnickschutzKS

5. Anpflanzen und Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern

Anpflanzen von Bäumen

6. Versorgungsanlagen

Knick, anzulegen
Knick, zu erhalten

Trafostation

7. Lärmschutz

Lärmschutzwall 

Passiver Schallschutz, Lärmpegelbereich III

Abwasserpumpstation

geschütztes Biotop gem. § 15a LNatSchG

Alle Maße in Metern

15 a
§

Fernwärmeübergabestation

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

GGa Gemeinschaftsgaragen

Mit Geh-Leitungsrechten zu belastende Fläche 
hier: zugunsten Anlieger und der Ver- und EntsorgungsträgerG-L

Die Wohngebiete 1 bis 21 und 23 bis 26 dienen dem Wohnen.
In den Wohngebieten 1 bis 20 und 23 bis 26 sind zulässig:
- Wohngebäude
- Büros für freiberufliche Tätigkeiten innerhalb der Wohngebäude, die in  
  ihrer Größe den Wohnungen untergeordnet sind.
Im Wohngebiet Nr. 21 sind zulässig:
- Wohngebäude
- Läden bis je maximal 100qm Verkaufsfläche
- Dienstleistungseinrichtungen und Schank- und Speisewirtschaften
- Büros

1.5

Bezugspunkt für die Firsthöhe ist der höchste Punkt der Oberkante Dachhaut 
der Gebäude und mit + 0,00m die Oberkante des Bordsteines bzw. des 
Gehweges der das Grundstück erschließenden Straße.

1.6

Wohngebiete

Firsthöhen

Hinweis : Die Firsthöhen sind in der Planzeichnung in den jeweiligen 
überbaubaren Flächen bzw. in den Nutzungsschablonen festgesetzt. 

Die Ausbildung eines Sockels ist in den Wohngebieten Nr. 1 bis 21 und 
23 bis 26 
- für nicht unterkellerte Gebäude von + 0,00m bis zu einer Höhe von +0,5m
  zulässig
- für unterkellerte Gebäude von + 0,00m bis zu einer Höhe von +0,9m 
  zulässig.

Bezugspunkt für die Sockelhöhen ist die Oberkante des Fertigfußbodens im 
Erdgeschoßbereich der Gebäude und mit +0,00m die Oberkante des Bord- 
steines bzw. des Gehweges der das Grundstück erschließenden öffentlichen 
oder privaten Verkehrsfläche.

Die Geländeoberfläche innerhalb der Abstandsflächen zwischen den 
Gebäuden und öffentlichen oder privaten Verkehrsflächen sind mindestens 
bis auf das Niveau der an das Grundstück angrenzenden Verkehrsflächen 
aufzuschütten.

1.7

1.8

1.9

In den Wohngebieten Nr. 5 und 6 betragen die Tiefen der seitlichen Ab- 
standsflächen auf der einen Seite mindestens 3,0m, auf der anderen Seite 
mindestens 5,0m.

Sockelhöhen

Grenzabstände

Im Wohngebiet Nr. 21 sind Gebäudelängen von maximal 68.00m zulässig.

1.8.1

1.8.2

1.8.3

Im Mischgebiet Nr. 22 sind Gebäudelängen von maximal 55.00m zulässig. 

Die textliche Bestimmung ist entfallen.

1.9.1

1.9.2

1.8.4

Überbaubare Grundstücksflächen / Untergeordnete Nebenanlagen und 
Einrichtungen

2.0

In allen Wohngebieten sind Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO und die 
nach Landesrecht  (LBO) genehmigungsfreien Nebenanlagen sowie 
Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) außerhalb der überbau- 
baren Flächen unzulässig. Hiervon abweichend sind in den Wohngebieten 
Nr. 1, 1a, 5, 6, 7a, 7d, 7e, 9a, 9b, 19a, 19b, 20a, 20b, 21, 23a, 24, 25a, 25b, 
25c und 26 Nebenanlagen bis zu 30qbm und nicht überdachte Nebenan- 
lagen (z.B. Sitzplätze, Schwimmbecken) in den rückwärtigen Grundstücks- 
bereichen auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.

2.1

1.9.3 In den Wohngebieten ist die offene Bauweise festgesetzt. Hiervon 
abweichend gelten die unter Ziffer 1.8 genannten maximalen Gebäude- 
längen und unter 1.9.1 genannten Mindestabstandsflächen. 

In den Sondergebieten sind Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO und die 
nach Landesrecht  (LBO) genehmigungsfreien Nebenanlagen auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

2.2

2.3

In den Wohngebieten Nr. 19 b, 20 a, 23 a und 25 a sind innerhalb der 
festgesetzten Stellplatzflächen Garagen grundsätzlich ausgeschlossen, 
Carports sind innerhalb der Stellplatzflächen zulässig. 

3.0

3.1

In den Wohngebieten Nr. 5 und 6  sind innerhalb der seitlichen, Grenzab- 
standsflächen Nebenanlagen  gem. § 14 (1) BauNVO und die nach Landes- 
recht  (LBO) genehmigungsfreien Nebenanlagen unzulässig. Dies gilt auch 
für Carports,  jedoch nicht für nicht überdachte Stellplätze.

2.4

1.8.5

1.8.6 Im Wohngebiet Nr. 25a sind Gebäudelängen von maximal 66.00m zulässig.

Art und Maß der baulichen Nutzung1.0

1.1

SO 2 dient der Unterbringungen von sport- und freizeitbezogenen
Anlagen und Einrichtungen
Zulässig in den Gebäudekomplexen sind:
- Sport-Tennishalle 
- Schank- und Speisewirtschaften
- die der Verwaltung des Gebietes dienenden Einrichtungen
- Läden und Dienstleistungseinrichtungen, die zur Deckung des sport- 
und    
  freizeitbezogenen Bedarfs dienen
- Anlagen für Wellness und Fitness
Zulässig in den Außenbereichen sind :
- Saunagarten und Liegewiese
- 6 Tennisplätze
- 2 Croquetfelder
- Gemeinschaftsstellplatzflächen

1.2

1.3

MI 22 dient der Nahversorgung sowie sozialen und kulturellen Zwecken der 
Bewohner der Gebiete nördlich und südlich der Weddelbrooker Strasse

Zulässig sind:
- 1 Einzelhandelsbetrieb mit einem Kernsortiment an Nahrungs- und 
  Genußmitteln und einer Nettoverkaufsfläche von maximal 800qm     
- Läden und Dienstleistungseinrichtungen sowie Schank- und 
  Speisewirtschaften
- Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke, insbesondere Kindergarten
- 2 Hausmeisterwohnungen

1.4

Sondergebiet (SO 1) Clubhaus-Hotel / Ferienwohnungen

Sondergebiet (SO 2) Sport- und Freizeitanlagen

Sondergebiet (SO 3) Betriebshof 

Mischgebiet (MI 22) örtliche Nahversorgung und soziale Einrichtung

Grenze Waldschutzstreifen  gem. § 32 (5) LWaldSchG   

Gebäudelängen

Für die Wohngebiete Nr. 1, 1a, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 6 , 7a, 7a1, 7a2, 7b, 7f, 7g, 
8, 9a, 9b, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19b, 20a, 20c, 23b, 24, 25b, 25c ist 
eine maximale Gebäudelänge von 20,00m bei Einzelhäusern und von 25,00m 
bei Doppelhäusern parallel zur öffentlichen Verkehrsfläche zulässig.
Bei Grundstücksgrößen über 2000qm und im Wohngebiet Nr. W7c ist eine 
maximale Gebäudelänge von 25,00m in alle Richtungen zulässig. 

Die textliche Bestimmung ist entfallen.

Höchstzulässige Zahl von Wohngebäuden und 
Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden

In den Wohngebieten Nr. 1a, 5 und 6 sind je Einzelhaus zwei Wohnungen 
zulässig.

In den Wohngebieten Nr. 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 7a2, 7b, 7f, 7g, 8, 9a, 9b, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19b, 20a, 20c, 23b, 24, 25 b, 25 c und 26  ist 
je Einzelhaus und je Doppelhaushälfte eine Wohnung zulässig. 
Ausnahmsweise ist eine zweite Wohnung zulässig, wenn diese nicht mehr 
als 70% der Fläche der Hauptwohneinheit hat.

Im Wohngebiet Nr. 23 b ist je Einzelhaus und je Dopplehaushälfte eine 
Wohnung zulässig. In Einzelhäusern ist ausnahmsweise eine zweite  
Wohnung zulässig, wenn diese nicht mehr  als 70% der Fläche der 
Hauptwohneinheit hat.

Im Wohngebiet Nr. 7a1 sind je Doppelhaushälfte höchstens eine Wohnung 
zulässig.

In den Wohngebieten Nr. 19 b, 20 a, 23 a und 25 a sind in den Hausgruppen 
höchstens eine Wohnung je Reihenhaus zulässig.

In den Wohngebieten Nr. 19 a und 20 b sind pro Wohngebäude maximal 
9 Wohnungen zulässig.

 Maßstab: 1:2000

Erläuterung zur Plandarstellung
Der Plan stellt die derzeit (Stand September 2013) geltenden Festsetzungen 
und Bestimmungen gemäß dem Ursprungsbebauungsplan bis einschließlich 
seiner 4. Änderung dar. Lediglich für den Golfplatz wurde auf eine detaillierte 
Wiedergabe der Bestimmungen verzichtet, da dieser bereits vollständig 
realisiert ist. Die Darstellung erfolgt auf einer Katastergrundlage mit Stand Mai / 
September 2007. Die Zusammenzeichnung der geltenden Änderungen in einen 
Plan dient der einfacheren Handhabung im Hinblick auf die Informationen über 
die für einzelne Grundstücke oder Teilbereiche geltenden Bauvorschriften. Es 
handelt sich hierbei jedoch nicht um einen geltenden Rechtsplan im Sinne 
des Baugesetzbuches (BauGB), d.h. das rechtsverbindliche Planungsrecht ist 
nach wie vor durch den Ursprungsbebauungsplan einschließlich seiner 
rechtskräftigen Änderungen geregelt. Dieses verbindliche Satzungsrecht kann 
im Bauamt der Stadt Bad Bramstedt eingesehen werden. 

Planungsgeschichte
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 36 
Rechtskraft:  27.07.2000
wesentliche Inhalte:
Ursprungsplan als planungsrechtliche Grundlage zur Realisierung des 
gesamten Vorhabens mit seinen drei Teilbereichen Golfpark, Sportpark und 
Wohnpark sowie dem außerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
liegenden Bereichs an der Einmündung Weddelbrooker Straße in die 
Bundesstraße B 4.

1. vereinfachte Änderung 
Rechtskraft: 11.11.2001
wesentliche Inhalte:

Änderungen im Sondergebiet 1 bzgl. Art der baulichen Nutzung (Zulassung 
von Sonderwohnformen), 
Einzelne Anpassungen der baulichen Vorschriften zur Realisierung eines 
konkreten Bauvorhabens
Änderungen einzelner textlicher Bestimmungen 

2. Änderung 
Rechtskraft: 12.07.2002
wesentliche Inhalte:
Die Änderung umfasst das Gebiet des gesamten Wohnparks. Wesentliche 
Änderungen waren:

Reduzierung der Mindestgrundstücksgrößen in Teilbereichen
Festsetzung zusammenhängender überbaubarer Fläche und einer über 
weite Teile des Wohngebietes einheitlich geltenden Grundflächenzahl mit 
dem Ziel der flexibleren Grundstücksaufteilung und Gebäudeanordnung
Weiträumige Zulässigkeit von maximalen 2-Geschossen sowie 
Doppelhäusern (bei Einhaltung der Mindestgrundstücksgröße je 
Doppelhaushälfte) mit dem Ziel moderne Gebäudeformen zu erleichtern und 
mit den Doppelhäusern eine Grenzbebauung zu ermöglichen

3. Änderung
Rechtskraft: 09.10.2004
wesentliche Inhalte:
Die Änderung betrifft Teile des Wohnparks. Wesentliche Änderungen waren:

In Teilbereichen Reduzierung der Mindestgrundstücksgrößen
Umwandlung einzelner Mehrfamilien- und Reihenhausgebiete in Gebiete für 
Einzel- und Doppelhäuser
In einem Teilbereich Zulassung von Hausgruppen (Reihenhäusern) als 
weiterer Bautypus neben Einzel- und Doppelhäusern

4. Änderung
Rechtskraft: 06.09.2013
wesentliche Inhalte:
Die Änderung umfasst das gesamte Plangebiet mit Ausnahme des außerhalb 
des Vorhaben- und Erschließungsplanes liegenden Bereichs an der 
Einmündung Weddelbrooker Straße in die Bundesstraße B 4. Die Änderung 
betrifft:

Anpassung der Kriterien, bei denen keine Anschlussverpflichtung an die 
Fernwärmeversorgung besteht, an aktuelle Standards.

ZEICHENERKLÄRUNG / 
FESTSETZUNGEN / BESTIMMUNGEN
ZUR PLANZEICHNUNG TEIL A

Grundflächenzahl 

z.B. 
GR=  400qm Überbaubare Grundfläche

z.B. II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Maximale Firsthöhe
z.B.
FH=10,00m

Mindestgrundstücksgrößez.B.
mind.= 600qm

Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaßz.B. II - III

Abgrenzung der Art und des Maßes der Nutzung

z.B.
GRZ= 0,3

je EH, RH oder DHH  EH = Einzelhaus  / DHH = Doppelhaushälfte /  RH = Reihenhaus  

Nur Einzelhäuser zulässig

Nur Einzel - und Doppelhäuser zulässig

Nur Hausgruppen zulässig

E

E/D

Nur Einzel - und Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig
E/D/H

offene Bauweise

offene Bauweise

offene Bauweise

Bauverbotszone

WaldschutzstreifenWS

SO 3 dient der Unterbringung des Betriebshofes
Zulässig sind:
- Betriebsgebäude mit Büros und Sozialräumen
- Werkstatt und Maschinenhalle
- Carporthalle für Hotel- und Betriebsfahrzeuge
- Silostandorte für diverse Schüttgüter
- Waschplatz für Fahrzeuge
- Tankanlage mit oberirdischen Tankbehältern
- Lagerplätze und Standplätze für Müll- und Recyclingstoffbehälter

    

Umgrenzungen von Flächen für Gemeinschaftsanlagen und 
Stellplätze

z.B. SO 2 Sonderbauflächen mit Nummerierung

Ein- bzw. Ausfahrt

8. Flächen für die Landwirtschaft

FESTSETZUNGEN ZUR PLANZEICHNUNG TEIL A

Private Grünfläche     § 9 (1) 15 BauGB

Allgemeine Wohngebiete   § 4 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung  § 9 (1) 1 BauGB

z.B. 
GR= 650 qm

z.B.    II

Bauweise und Baugrenzen § 9 (1) 2 BauGB

Nur Einzelhäuser zulässig § 22 BauNVO 

Baugrenzen § 23 BauNVO

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches außerhalb 
des Vorhaben- und Erschließungsplanes § 9 (7) BauGB  

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß § 16 BauNVO

Grundfläche als Höchstmaß   § 16 BauNVO

Art der baulichen Nutzung    § 9 (1) 1 BauGB  

1.0

2.0
In dem Allgemeinen Wohngebiet sind maximal 7 Wohneinheiten zulässig.

WA

Priv.

Art  und Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) 1 BauGB
In dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO werden 
gemäß § 1 (6) BauNVO die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 (3) 
BauNVO  nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden § 9 (1) 6 BauGB

1.0

2.1

Umgrenzung der Flächen mit Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes  § 9 (1) 24 BauGB
Fassaden mit Festsetzungen für passiven Schallschutz
hier: Lärmpegelbereich III

3.0 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BlmSchG § 9 (1) 24 BauGB

3.1 Zum Schutz vor Lärmimmissionen werden für Nutzungen im Plangeltungsbereich, 
für welche die DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, Ausgabe 1989 Anforderungen 
an die Luftschalldäm- mung von Außenbauteilen definiert, Lärmpegelbereiche wie 
folgt  festgesetzt:

Im Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der gewählten Konstruktion für die 
Anforderungen des jeweiligen Lärmpegelbereiches nach Kriterien der DIN 4109 
nachzuweisen. Dabei sind gegebenenfalls erforderliche Lüftungselemente in den 
Nachweis einzubringen.

Süd- und Ostseiten der vorhandenen Einzelhäuser 
im allgemeinen Wohngebiet an der Einmündung 
B 4 / Weddelbrooker Straße

III
Gebiet Lärmpegelbereich

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.Jan.1990 (BGBl. I S. 132) 
letzte Gesetzesänderung 22.April 1993 (BGBl. I S. 466)

E

H
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BEBAUUNGSPLAN NR. 36
"GOLF-, SPORT- UND WOHNPARK BISSENMOOR"

DER STADT BAD BRAMSTEDT
Zusammenfassende Darstellung

bis einschließlich der 4. Änderung
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Bebauungsplan Nr. 36 "Golf-, Sport- und Wohnpark Bissenmoor" der Stadt Bad Bramstedt 
Zusammenfassende Darstellung bis einschließlich der 4. Änderung


